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Die Bundesregierung hat am 3.3.2021 das Gesetz zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten verabschiedet, das

Rechtsklarheit für die Wirtschaft schaffen und die Einhaltung von Menschenrechten durch Unternehmen stärken soll. Auch wenn

dieses erklärte Ziel generell auf Zustimmung stößt, bleiben Kritikpunkte nicht aus. So begegnet der Gesetzentwurf nach Auffas-

sung des Deutschen Anwaltverein (DAV) imHinblick auf die Unbestimmtheit und Fülleweitreichender bußgeldbewehrter Bestim-

mungen verfassungsrechtlichen Bedenken (s. PM DAV 15/21 vom 13.4.2021). „Bereits die Definition des Begriffs der Lieferkette ist

so weit gezogen, dass sie dem Unternehmen im Grunde die Lieferkettenverantwortung für jegliche von ihm erworbenen Maschi-

nen und Anlagen, sämtliche Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und alle von ihm bezogenen Leistungen auferlegt, bis hin zur Liefer-

kette der EDV-Anlage, der Büromaterialien und der Energielieferung“, mahnt Rechtsanwalt Prof. Dr. Gerd Krieger, Vorsitzender des

Ausschusses Handelsrecht. Hinzu kämen Verweise auf einen umfangreichen Katalog internationaler Abkommen. Nach Auffassung

des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) stellt der Entwurf des Sorgfaltspflichtengesetzes einenweitrei-

chenden Eingriff in den Mittelstand dar. Vor allem die angedrohten Sanktionen hält er für überzogen (PM VDMA vom 5.3.2021).

Denn es reiche aus, dass die Unternehmen die geforderte Risikoanalyse ihrer Lieferketten, wie es in dem Entwurf heißt, „zu niedrig“

oder „nicht vollständig“ durchgeführt haben. Nicht der Schutz der Menschenrechte, sondern ein umfangreicher Sanktionskatalog

gegen Unternehmen sei der Kern des geplanten Sorgfaltspflichtengesetzes. Der VDMA fordert deshalb den Bundestag auf, den

Regierungsentwurf gründlich zu überarbeiten. Lutz-Bachmann/Vorbeck/Wengenroth nehmen in diesemHeft auf S. 906ff. in ihrem

Überblicksbeitrag ebenfalls kritisch zu demGesetzentwurf Stellung.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
BGH: Dieselskandal – Ersatzfähigkeit von

Finanzierungskosten

Die Klägerin erwarb im Februar 2013 von einem

Autohaus einen gebrauchten VW Golf. Den Kauf-

preis bezahlte sie zum Teil in bar, den Rest finan-

zierte sie mit einem Darlehen der Volkswagen

Bank. Die Beklagte ist Herstellerin des Fahrzeugs,

das mit einem Dieselmotor des Typs EA189,

Schadstoffnorm Euro 5, ausgestattet ist. Dieser

Motor hatte eine Steuerungssoftware, die er-

kannte, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüf-

stand oder im normalen Straßenverkehr befand.

Im Prüfstandsbetrieb führte die Software zu ei-

ner erhöhten Abgasrückführung im Vergleich

zum Normalbetrieb, wodurch die Grenzwerte für

Stickoxidemissionen der Abgasnorm Euro 5 auf

dem Prüfstand eingehalten werden konnten.

Zwischen den Parteien war zuletzt im Wesentli-

chen noch die Ersatzfähigkeit der Finanzierungs-

kosten im Streit, die der Klägerin in Höhe von

3.275,55 e für Darlehenszinsen und eine Kredit-

ausfallversicherung entstanden sind.

Das LG hat der Klage auf Erstattung der Finan-

zierungskosten stattgegeben. Die Berufung der

Beklagten hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung

des OLG hat die Klägerin gegen die Beklagte

nach § 826 BGB neben dem Anspruch auf Rück-

zahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen

Übereignung und Übergabe des Fahrzeugs auch

einen Anspruch auf Erstattung der Finanzie-

rungskosten in voller Höhe.

Der u. a. für das Recht der unerlaubten Handlun-

gen zuständige VI. Zivilsenat hat die Revision

der Beklagten mit Urteil vom 13.4.2021 – VI ZR

274/20 – zurückgewiesen. Die Vorinstanzen ha-

ben auf der Grundlage der bisherigen Recht-

sprechung zutreffend angenommen, dass die

Beklagte die Klägerin durch das Inverkehrbrin-

gen eines Fahrzeugs mit Abschalteinrichtung

vorsätzlich sittenwidrig geschädigt hat. Die Klä-

gerin ist daher gemäß §§ 826, 249 Abs. 1 BGB so

zu stellen, als wäre es nicht zu dem Fahrzeuger-

werb gekommen. Hätte die Klägerin das Fahr-

zeug nicht gekauft, hätte sie den Kaufpreis nicht

mit einem Darlehen der Volkswagen Bank teil-

weise finanziert. Die Beklagte hat daher neben

dem Kaufpreis für das Fahrzeug auch die Finan-

zierungskosten in voller Höhe zu erstatten. Einen

Vorteil, der im Wege der Vorteilsausgleichung

schadensmindernd zu berücksichtigen wäre,

hatte die Klägerin durch die Finanzierung nicht.

Die Finanzierung verschaffte der Klägerin keinen

Liquiditätsvorteil im Vergleich zu dem Zustand,

der bestanden hätte, hätte sie vom Kauf Ab-

stand genommen. Die Finanzierungskosten er-

höhen auch nicht den objektiven Wert des Fahr-

zeugs und vergrößern damit nicht den Ge-

brauchsvorteil, den die Klägerin aus der Nutzung

des Fahrzeugs gezogen hat.
(PM BGH Nr. 080/2021 vom 13.4.2021)

BGH: Dieselskandal – Bewertung eines

schädigenden Verhaltens als sittenwidrig –

Gesamtschau ist entscheidend

Für die Bewertung eines schädigenden Verhal-

tens als sittenwidrig im Sinne von § 826 BGB ist

in einer Gesamtschau dessen Gesamtcharakter

zu ermitteln und das gesamte Verhalten des

Schädigers bis zum Eintritt des Schadens beim

konkreten Geschädigten zugrunde zu legen.

Dies wird insbesondere dann bedeutsam, wenn

die erste potenziell schadensursächliche Hand-

lung und der Eintritt des Schadens zeitlich aus-

einanderfallen und der Schädiger sein Verhalten

zwischenzeitlich nach außen erkennbar geän-

dert hat (hier: Erstreckung der Verhaltensände-

rung des VW-Konzerns in dem sog. „Dieselskan-

dal“ ab dem 22. September 2015 auf andere

Konzernmarken; Bestätigung Senatsurteil vom

8. Dezember 2020 – VI ZR 244/20, ZIP 2021, 84).

BGH, Urteil vom 23.3.2021 – VI ZR 1180/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-897-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Irreführende Werbung einer Steuerbe-

rater-LLP

Eine Limited Liability Partnership (LLP) mit

Hauptsitz in London, die nicht zu den nach den

§§ 3, 4 und 6 Nr. 4 StBerG zur geschäftsmäßigen

Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen

und Vereinigungen zählt, ist nicht nach § 3a

Abs. 1 Satz 1 StBerG zur vorübergehenden und

gelegentlichen geschäftsmäßigen Hilfeleistung

in Steuersachen im Inland befugt, wenn sie über

eine inländische Niederlassung verfügt.

BGH, Urteil vom 10.12.2020 – I ZR 26/20
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-897-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Berechnung des kaufvertraglichen An-

spruchs auf Schadensersatz weiterhin an-

hand der „fiktiven“ Mängelbeseitigungskos-

tenmöglich

Der kaufvertragliche Anspruch auf Schadenser-

satz statt der Leistung (kleiner Schadensersatz)

gemäß § 437Nr. 3, §§ 280, 281 BGB kann anhand

der voraussichtlich erforderlichen, aber (noch)

nicht aufgewendeten („fiktiven“) Mängelbeseiti-

gungskosten bemessen werden (Abgrenzung zu

BGH, Urteil vom 22. Februar 2018 – VII ZR 46/17,

BGHZ 218, 1 und Beschluss vom 8. Oktober 2020

– VII ARZ 1/20, NJW 2021, 53). Allerdings muss

die Umsatzsteuer nur ersetzt werden, wenn und

soweit sie tatsächlich angefallen ist.

BGH, Urteil vom 12.3.2021 – V ZR 33/19
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-897-3

unterwww.betriebs-berater.de

Die Woche im Blick | Wirtschaftsrecht

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

